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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Nichterlassung einer Verordnung kann zwar uU Anlaß zur Erhebung von

Amtshaftungsansprüchen oder Ministeranklagen sein, eine allfällige diesbezügliche Verletzung von AmtspBichten kann

jedoch nicht dazu führen, die nicht erlassene Verordnung fiktiv als erlassen anzusehen.
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